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Sonderregelungen  

zur Durchführung des Landesabiturs 2020 an der LGS – 

Umsetzung zur COVID-19 Prävention (Stand: 24.03.2020) 

 

 

 Nur gesunde, symptomfreie Schüler*innen dürfen 
an den Prüfungen teilnehmen. 

 Die Prüfungsräume sind ab 8:00 für die Prüflinge geöffnet. 

 Sitzpläne werden v.a. per E-Mail an die Abiturienten kommuniziert. 

 Die Schüler*innen begeben sich bis 8:30h selbstständig in den 
Prüfungsraum und nehmen ihre Plätze ein. 

 Dabei ist zu beachten, dass die Schüler*innen untereinander einen 
Abstand von 2 m halten und keine Kleingruppen bilden.  

 In den Prüfungsräumen sind die Tische so gestellt, dass der empfohlene 
Mindestabstand eingehalten wird. 

 Die Einweisung in die Prüfungsmodalitäten findet anschließend in den 
Prüfungsräumen statt, sobald alle ihre Plätze eingenommen haben. Die 
Prüfungen beginnen in der Regel um 9:00 Uhr. 
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Vor Prüfungsbeginn ist folgende Abfrage vorzunehmen und in der 

„Niederschrift Landesabitur 2020“ festzuhalten: 

 Abfrage, ob sich ein Prüfling krank fühlt nach § 32 (3) OAVO:  

Falls dies zutrifft, muss er/sie unverzüglich den Prüfungsraum verlassen 

und sich nach Möglichkeit die Prüfungsunfähigkeit von einem Arzt 

attestieren lassen. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine Entschuldigung 

auch ohne ärztliches Attest möglich. Die Prüfung kann dann ggf. zum 

Nachtermin nachgeholt werden.  

Sollten während der Prüfungen Corona-Symptome beginnen, ist zur 

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs und zum Schutz der 

Gesundheit der weiteren Anwesenden der betreffende Prüfling von der 

schriftlichen Prüfung auszuschließen. Zugleich ist er darauf hinzuweisen, 

dass er das Schulgelände verlassen muss und im häuslichen Umfeld weitere 

Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt abzustimmen hat. Durch den 

Ausschluss nimmt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer 

an der weiteren Prüfung nicht teil und ist bis zur Wiederherstellung der 

Gesundheit von der Prüfung zurückgestellt. Ein neuer Prüfungstermin 

(Nachtermin) wird nach § 30 Abs. 10 OAVO festgesetzt. 

 
 
 

gez. Oliver Lüdicke  
Abteilungsleiter Abt. I Berufliches Gymnasium  


